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Regeste

Rente

Erwägungen

E. 1
Anfechtungsobjekt ist vorliegend der Einspracheentscheid vom 30. August 2013, mit
welchem die Vorinstanz der Beschwerdeführerin mit Wirkung ab 1. November 2011 bis 30.
September 2012 einen Anspruch auf eine monatliche ordentliche Waisenrente in der Höhe
von Fr. 95.- zusprach und die Rückerstattung von insgesamt Fr. 635.- forderte für die im
Zeitraum von Oktober 2009 bis März 2011 unrechtmässig ausbezahlten Waisenrenten.

E. 1.1
Gemäss Art. 31 i.V.m. Art. 33 Bst. d VGG und Art. 85bis AHVG (SR 831.10) beurteilt das
Bundesverwaltungsgericht Beschwerden von Personen im Ausland gegen Verfügungen der
SAK. Da keine Ausnahme im Sinne von Art. 32 VGG besteht, ist das
Bundesverwaltungsgericht zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig.

E. 1.2
Das VwVG findet aufgrund von Art. 3 Bst. dbis VwVG keine Anwendung in
Sozialversicherungsrechtssachen, soweit das ATSG (SR 830.1) anwendbar ist. Gemäss Art.
1 Abs. 1 AHVG sind die Bestimmungen des ATSG auf die im ersten Teil geregelte Alters-
und Hinterlassenenversicherung anwendbar, soweit das AHVG nicht ausdrücklich eine
Abweichung vom ATSG vorsieht.

E. 1.3
Die Beschwerdeführerin ist durch den angefochtenen Einspracheentscheid vom 30. August
2013 berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung, so
dass sie im Sinne von Art. 59 ATSG beschwerdelegitimiert ist.

E. 1.4
Da die Beschwerde im Übrigen fristgemäss (vgl. SAK-act. 135/3, BVGer-act. 1) und auch
formgerecht (vgl. Art. 60 Abs. 1 ATSG und Art. 52 Abs. 1 VwVG) eingereicht wurde, ist
darauf einzutreten.

E. 2.1
Die Beschwerdeführerin ist türkische Staatsangehörige und wohnt in der Türkei.
Vorliegend gelangt damit das Abkommen vom 1. Mai 1969 zwischen der Schweiz und der
Republik Türkei über soziale Sicherheit (SR 0.831.109.763.1; nachfolgend: Abkommen)
zur Anwendung, welches am 1. Januar 1972 in Kraft getreten ist. Nach Art. 2 Abs. 1 des
Abkommens sind die Staatsangehörigen der einen Vertragspartei sowie deren Angehörige



und Hinterlassene, soweit diese ihre Rechte von den genannten Staatsangehörigen ableiten,
in ihren Rechten und Pflichten aus der Gesetzgebung der anderen Vertragspartei den
Staatsangehörigen dieser Vertragspartei gleichgestellt sind, soweit das Abkommen und sein
Schlussprotokoll nichts anderes bestimmen. Insbesondere bestimmt auch Art. 8 Abs. 1 des
Abkommens, dass türkische Staatsangehörige unter den gleichen Voraussetzungen wie
Schweizer Bürger Anspruch auf die ordentlichen Renten und die Hilflosenentschädigungen
der schweizerischen AHV haben; vorbehalten bleibt Abs. 2 von Art. 8, welcher den
Anspruch von nicht in der Schweiz wohnhaften türkischen Staatsangehörigen auf eine
ordentliche Teilrente bzw. einmalige Abfindung regelt. Im Übrigen finden sich hinsichtlich
der hier streitigen Hinterlassenenleistungen weder im Abkommen noch in der
Verwaltungsvereinbarung vom 14. Januar 1970 (SR 0.831.109.763.11) Bestimmungen, die
von dem Grundsatz der Gleichstellung der jeweiligen Staatsangehörigen abweichen.
Vorliegend sind die zur Diskussion stehenden Leistungsansprüche daher nach den für
schweizerische Staatsangehörige geltenden Regeln, insbesondere nach dem AHVG, der
AHVV (SR 831.101), dem ATSG sowie der ATSV (SR 830.11) zu beurteilen.

E. 2.2
Das Sozialversicherungsgericht stellt bei der Beurteilung einer Streitsache in der Regel auf
den bis zum Zeitpunkt des Erlasses des streitigen Entscheides (hier: 30. August 2013)
eingetretenen Sachverhalt ab (BGE 129 V 1 E. 1.2 mit Hinweisen). Tatsachen, die jenen
Sachverhalt seither verändert haben, sollen im Normalfall Gegenstand einer neuen
Verwaltungsverfügung sein (BGE 121 V 362 E. 1b).

E. 2.3
In materiell-rechtlicher Hinsicht sind grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgebend, die
bei der Erfüllung des zu Rechtsfolgen führenden Sachverhaltes Geltung hatten (BGE 132 V
215 E. 3.1.1; 130 V 329 E. 2.3). Ein allfälliger Leistungsanspruch ist für die Zeit vor einem
Rechtswechsel aufgrund der bisherigen und ab diesem Zeitpunkt nach den neuen Normen
zu prüfen (BGE 130 V 445 E. 1). Vorliegend sind Leistungen betreffend den Zeitraum von
Oktober 2009 bis März 2011 streitig. Im Folgenden werden daher die für diese Zeitspanne
gültigen Rechtsgrundlagen dargelegt.

E. 2.4
Die Beschwerdeführenden können im Rahmen des Beschwerdeverfahrens die Verletzung
von Bundesrecht unter Einschluss des Missbrauchs oder der Überschreitung des Ermessens,
die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes sowie
Unangemessenheit des Entscheides rügen (Art. 49 VwVG).

E. 2.5
Das Bundesverwaltungsgericht ist gemäss dem Grundsatz der Rechtsanwendung von
Amtes wegen nicht an die Begründung der Begehren der Parteien gebunden (Art. 62 Abs. 4
VwVG). Es kann die Beschwerde auch aus anderen als den geltend gemachten Gründen
gutheissen oder den angefochtenen Entscheid im Ergebnis mit einer Begründung bestätigen,
die von jener der Vorinstanz abweicht (vgl. BVGE 2009/65 E. 2.1).

E. 2.6
Die Beschwerdeführenden können im Rahmen des Beschwerdever-fahrens die Verletzung
von Bundesrecht unter Einschluss des Missbrauchs oder der Überschreitung des Ermessens,
die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts sowie



die Unangemessenheit des Entscheids rügen (Art. 49 VwVG).

E. 3.1
Kinder, deren Vater oder Mutter gestorben ist, haben Anspruch auf eine Waisenrente (Art.
25 Abs. 1 Satz 1 AHVG). Der Anspruch auf die Waisenrente entsteht am ersten Tag des
dem Tode des Vaters oder der Mutter folgenden Monats. Er erlischt mit der Vollendung des
18. Altersjahres oder mit dem Tod der Waise (Art. 25 Abs. 4 AHVG). Für Kinder, die noch
in Ausbildung sind, dauert der Rentenanspruch bis zu deren Abschluss, längstens aber bis
zum vollendeten 25. Altersjahr (Art. 25 Abs. 5 Satz 1 AHVG). Wer eine Ausbildung erst
nach Vollendung des 18. Altersjahres aufnimmt, erhält die Waisenrente vom ersten Tag des
Kalendermonats an, welcher dem Beginn der Ausbildung folgt (EVGE 1965 20 ff.). Der
Bundesrat kann festlegen, was als Ausbildung gilt (Art. 25 Abs. 5 Satz 2 AHVG). Der
Bundesrat hatte von seiner Kompetenz festzulegen, was als Ausbildung gilt, ursprünglich
keinen Gebrauch gemacht. Die Rechtsprechung und Verwaltung entwickelten daher
Grundsätze, welche ihren Niederschlag in der Wegleitung über die Renten (RWL) in der
AHV fanden. Auf den 1. Januar 2011 ergänzte der Bundesrat jedoch die AHVV um die Art.
49bis und Art. 49ter (AS 2010 4573). In Art. 49bis AHVV wurde die zum
Ausbildungsbegriff entwickelte Rechtspraxis aufgenommen. Gemäss Art. 49bis Abs. 1
AHVV ist ein Kind in Ausbildung, wenn es sich auf der Grundlage eines
ordnungsgemässen, rechtlich oder zumindest faktisch anerkannten Bildungsganges
systematisch und zeitlich überwiegend entweder auf einen Berufsabschluss vorbereitet oder
sich eine Allgemeinausbildung erwirbt, die Grundlage bildet für den Erwerb verschiedener
Berufe. Art 49ter AHVV regelt schliesslich die Beendigung und Unterbrechung der
Ausbildung. Danach gilt eine Ausbildung auch als beendet, wenn sie abgebrochen oder
unterbrochen wird (Abs. 2). Für die Berechnung der Waisenrente sind die Beitragsdauer
und das aufgrund der ungeteilten Einkommen der verstorbenen Person sowie ihrer
Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften ermittelte durchschnittliche Jahreseinkommen
massgebend (Art. 33 Abs. 1 Satz 1 AHVG).

E. 3.2.1
Grundsätzlich sind nach Art. 25 Abs. 1 ATSG unrechtmässig bezogene Leistungen
zurückzuerstatten (Satz 1). Dies gilt jedoch nicht, wenn die Leistungen in gutem Glauben
empfangen wurden und wenn eine grosse Härte vorliegt (Satz 2). Gemäss Art. 25 Abs. 2
ATSG erlischt der Rückforderungsanspruch mit dem Ablauf eines Jahres, nachdem die
Versicherungseinrichtung davon Kenntnis erhalten hat, spätestens aber mit dem Ablauf von
fünf Jahren nach der Entrichtung der einzelnen Leistung (Satz 1).

E. 3.2.2
Die Festlegung einer (allfälligen) Rückerstattung von Leistungen erfolgt in einem
mehrstufigen Verfahren: In einem ersten Entscheid ist über die Frage der
Unrechtmässigkeit des Bezuges der Leistung zu befinden; dabei ist insbesondere auf Art. 53
ATSG bzw. Art. 17 ATSG abzustellen. Daran schliesst sich zweitens der Entscheid über die
Rückerstattung auf der Grundlage von Art. 25 Abs. 1 Satz ATSG an. Die Rechtsprechung
lässt es allerdings zu, dass über die Unrechtmässigkeit des Leistungsbezuges und über die
allfällige sich daraus ergebende Rückerstattungspflicht gemeinsam entschieden wird (vgl.
Urteil des BGer 9C_564/2009 vom 22. Januar 2010 E. 6.4; Ueli Kieser, Rückforderung
unrechtmässig bezogener Leistungen von Dritten, in: Sozialversicherungsrechtstagung
2010, 2011, S. 224). Schliesslich ist drittens über den Erlass der zurückzuerstattenden



Leistung gemäss Art. 25 Abs. 1 Satz 2 ATSG zu entscheiden (vgl. Ueli Kieser,
ATSG-Kommentar, 2. Aufl. 2009, Art. 25 N. 8). Massgebend für die Beurteilung, ob eine
grosse Härte vorliegt, ist der Zeitpunkt, in welchem über die Rückforderung rechtskräftig
entschieden ist (Art. 4 Abs. 2 ATSV). Bei einer Verrechnung fällt ein Erlass insbesondere
dann in Betracht, wenn sie mit laufenden oder künftig fällig werdenden Leistungen erfolgt
(BGE 122 V 221 E. 5c). Im Falle rückwirkend ausgerichteter Rentennachzahlungen ist die
Erlassfrage zu prüfen, wenn die Nachzahlungen nicht dieselbe Zeitspanne betreffen wie die
der verfügten Rückerstattung unterliegenden Leistungen (vgl. dazu BGE 122 V 211 E. 6d
sowie RWL Rz. 10705). Gemäss Art. 20 Abs. 2 Bst. a AHVG ist die Verrechnung von
fälligen Leistungen mit Forderungen aufgrund des AHVG zulässig.

E. 3.3
Der Sozialversicherungsprozess ist vom Untersuchungsgrundsatz beherrscht (Art. 43 Abs. 1
ATSG). Danach hat das Gericht von Amtes wegen für die richtige und vollständige
Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes zu sorgen. Die Verwaltung als verfügende
Instanz und - im Beschwerdefall - das Gericht dürfen eine Tatsache nur dann als bewiesen
annehmen, wenn sie von ihrem Bestehen überzeugt sind. Im Sozialversicherungsrecht hat
das Gericht seinen Entscheid, sofern das Gesetz nicht etwas Abweichendes vorsieht, nach
dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit zu fällen. Die blosse Möglichkeit
eines bestimmten Sachverhaltes genügt den Beweisanforderungen nicht. Der Richter und
die Richterin haben vielmehr jener Sachverhaltsdarstellung zu folgen, die sie von allen
möglichen Geschehensabläufen als die wahrscheinlichste würdigen (BGE 138 V 218 E. 6
mit Hinweis u.a. auf BGE 126 V 353 E. 5b und BGE 125 V 193 E. 2). Der
Untersuchungsgrundsatz schliesst die Beweislast im Sinne der Beweisführungslast
begriffsnotwendig aus, da es Sache des Sozialversicherungsgerichts (oder der verfügenden
Verwaltungsstelle) ist, für die Zusammentragung des Beweismaterials besorgt zu sein. Im
Sozialversicherungsprozess tragen mithin die Parteien in der Regel eine Beweislast nur
insofern, als im Falle der Beweislosigkeit der Entscheid zu Ungunsten jener Partei ausfällt,
die aus dem unbewiesen gebliebenen Sachverhalt Rechte ableiten wollte (BGE 138 V 218
E. 6). Die Folgen der Beweislosigkeit eines Sachumstandes trägt folglich die
beweisbelastete Partei (Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl. 1983, S. 208).

E. 4
Zunächst ist - entsprechend dem oben erwähnten mehrstufigen Verfahren - zu prüfen, ob
die Vorinstanz zu Recht wiedererwägungsweise die monatliche Waisenrente der
Beschwerdeführerin für die Zeit von Oktober 2009 bis März 2011 rückwirkend aufgehoben
und folglich eine unrechtmässige Auszahlung von Waisenrentenleistungen im genannten
Zeitraum angenommen hat. Dabei ist in einem ersten Schritt zu klären, ob die
Wiedererwägungsvoraussetzungen erfüllt sind. Wird dies bejaht, ist in einem zweiten
Schritt zu prüfen, ob die neue Verfügung rechtmässig ist (vgl. Urteil des BVGer
C-4587/2009 vom 15. Juni 2012 E. 2.4 mit weiteren Hinweisen; Kieser,
ATSG-Kommentar, a.a.O., Art. 53 N. 43).

E. 4.1.1
Nach Art. 53 Abs. 2 ATSG kann der Versicherungsträger auf formell rechtskräftige
Verfügungen oder Einspracheentscheide zurückkommen, wenn diese zweifellos unrichtig
sind und wenn ihre Berichtigung von erheblicher Bedeutung ist. Der Entscheid über die
Vornahme der Wiedererwägung ist in das Ermessen des Versicherungsträgers gestellt



(Kieser, ATSG-Kommentar, a.a.O., Art. 53 N. 35). Aus diesem Grund kann dieser
grundsätzlich auch über die zeitliche Wirkung der Wiedererwägung bestimmen (vgl. Urteil
des BGer 8C_572/2007 vom 5. August 2008 E. 2.2; Kieser, ATSG-Kommentar, a.a.O., Art.
25 N. 14).

E. 4.1.2
Die für die Wiedererwägung rechtskräftiger Verfügungen vorausgesetzte zweifellose
Unrichtigkeit liegt praxisgemäss vor, wenn kein vernünftiger Zweifel daran möglich ist,
dass die Verfügung falsch war. Die Unrichtigkeit kann sich sowohl auf die
Rechtsanwendung als auch auf die Sachverhaltsfeststellung beziehen (vgl. BGE 127 V 14
E. 4b). Es darf nur ein einziger Schluss - derjenige auf die Unrichtigkeit der Verfügung -
möglich sein (vgl. BGE 126 V 399 E. 2b/bb; 125 V 383 E. 6a; Urteil des BGer
9C_760/2010 vom 17. November 2010 E. 2). Die Prüfung der Unrichtigkeit bezieht sich auf
die Rechts- und Sachverhaltsverhältnisse im Zeitpunkt der ursprünglichen Verfügung (vgl.
Urteil des BGer I 803/06 vom 21. Februar 2007 E. 4.2). Grundlage der Wiedererwägung
bildet also zwar der Sachverhalt, wie er im Zeitpunkt des Erlasses der ursprünglichen
Verfügung bestand. Dass erst aufgrund späterer Abklärungen eine Unrichtigkeit festgestellt
wird, schliesst eine Wiedererwägung praxisgemäss aber nicht aus (vgl. Urteil des BGer
8C_572/2007 vom 5. August 2008 E. 2.2).

E. 4.1.3
Im Weiteren kann die Wiedererwägung nur vorgenommen werden, wenn die infrage
stehende Korrektur erheblich ist. Dies wird von der Rechtsprechung so verstanden, dass mit
dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit erstellt sein muss, dass eine
korrekte Beurteilung hinsichtlich der konkreten Frage zu einem anderen Ergebnis geführt
hätte. Nach der bisherigen Rechtsprechung ist eine erhebliche Bedeutung jedenfalls dann
noch nicht anzunehmen, wenn ein Betrag von wenigen Hundert Franken auf dem Spiel
steht. Das Kriterium der Erheblichkeit findet sich auch in Art. 49 Abs. 1 ATSG; dort wird
die Grenze des Erreichens der Erheblichkeit ebenfalls bei einigen Hundert Franken
angenommen (vgl. Kieser, ATSG-Kommentar, a.a.O., Art. 49 N. 15, Art. 53 N. 34).
Praxisgemäss liegt die Grenze bei einmaligen Leistungen bei ungefähr Fr. 500.- (vgl. Urteil
des BGer 9C_828/2008 vom 25. Februar 2009 E. 6). Die Berichtigung periodischer
Dauerleistungen ist regelmässig von erheblicher Bedeutung (vgl. BGE 119 V 475 E. 1c;
Urteile des BGer 9C_507/2009 vom 29. Januar 2010 E. 6.1; 9C_828/ 2008 vom 25. Februar
2009 E. 6; Kieser, ATSG-Kommentar, a.a.O., Art. 53 N. 34).

E. 4.2
In der Verfügung vom 13. November 2012 (SAK-act. 96) sowie im angefochtenen
Einspracheentscheid vom 30. August 2013 (SAK-act. 132) stellte die Vorinstanz fest, von
Oktober 2009 bis März 2011 seien für die Beschwerdeführerin nicht geschuldete
Waisenrenten von insgesamt Fr. 1'680.- ausbezahlt worden. Die Unrechtmässigkeit der von
Oktober 2009 bis März 2011 ausbezahlten Waisenrenten wurde von der Vorinstanz damit
begründet, dass die Beschwerdeführerin das Studium der Wirtschaftswissenschaften an der
C._______ Universität, an welcher sie seit dem 22. September 2008 eingeschrieben sei, im
September 2009 abgebrochen habe. Der Anspruch auf Waisenrente sei daher am 30.
September 2009 erloschen und die Weiterzahlung der Waisenrenten von Oktober 2009 bis
März 2011 sei folglich zu Unrecht erfolgt. Damit zog die Vorinstanz ihre rechtswirksame
Verfügung vom 12. November 2010 (SAK-act. 56) sinngemäss in Wiedererwägung,



wonach für die Beschwerdeführerin mit Wirkung ab 1. Mai 2009 monatliche ordentliche
Waisenrenten von Fr. 93.- auszurichten waren, wobei für den Zeitraum vom 1. Mai 2009
bis 30. November 2010 eine (im Dezember 2010 zu erfolgende) Nachzahlung von
insgesamt Fr. 1'767.- angekündigt worden war. Die Beschwerdeführerin anerkennt im
vorliegenden Verfahren die Tatsache und den Zeitpunkt des vorinstanzlich festgestellten
Studienabbruchs (BVGer-act. 1). Die von der Vorinstanz gemachten tatsächlichen
Feststellungen werden durch die Akten gestützt (SAK-act. 88, 90) und die von ihr
getroffenen rechtlichen Schlussfolgerungen sind nicht zu beanstanden (vgl. E. 3.1).
Demnach war die vorinstanzliche Verfügung vom 12. November 2010, wonach der
Beschwerdeführerin für die Zeit von Oktober 2009 bis März 2011 eine monatliche
Waisenrente auszurichten war, zweifellos unrichtig, und zwar sowohl hinsichtlich der zu
Grunde liegenden Sachverhalts- als auch bezüglich der Rechtsverhältnisse. Die infrage
stehende Korrektur dieser Verfügung ist erheblich angesichts der Höhe der unrechtmässig
ausgerichteten Leistungen. Die Vorinstanz durfte die besagte Verfügung somit gestützt auf
Art. 53 Abs. 2 ATSG in Wiedererwägung ziehen.

E. 4.3
Zu prüfen ist weiter, ob die vorinstanzliche Ermittlung der zu Unrecht bezogenen
Leistungen von insgesamt Fr. 1'680.- korrekt war. Gemäss den Ausführungen der
Vorinstanz setzt sich dieser Betrag zusammen aus monatlichen Waisenrenten à Fr. 93.- für
die Zeit von Oktober 2009 bis Dezember 2010 und aus solchen à Fr. 95.- für die Zeit von
Januar bis März 2011 (SAK-act. 91, 96). Die (rechtswirksam) verfügten Rentenbeträge von
Fr. 93.- (für 2009 und 2010, SAK-act. 57) bzw. Fr. 95.- (für 2011, vgl. SAK-act. 45, 91)
wurden seitens der Beschwerdeführerin zu keinem Zeitpunkt beanstandet und der gestützt
auf diese Beträge für den Zeitraum von Oktober 2009 bis März 2011 errechnete
Rentenbetrag von insgesamt Fr. 1'680.- ist richtig. Streitig ist indessen, in welcher Höhe die
Vorinstanz für den besagten Zeitraum zu viel Waisenrenten für die Beschwerdeführerin
ausgerichtet hat. Die Vorinstanz macht in einer detaillierten Auflistung der von ihr für die
Beschwerdeführerin getätigten Rentenzahlungen geltend, dass am 7. Dezember 2010
Waisenrenten für den Zeitraum von Mai 2009 bis Dezember 2010 im Gesamtbetrag von Fr.
1'860.- und für die Monate Januar bis März 2011 ebenfalls jeweils am 7. Tag des Monats
Waisenrenten à Fr. 95.- ausgerichtet worden seien (SAK-act. 106). Auch aus der
aktenkundigen Abrechnung der Vorinstanz vom 12. November 2010 (SAK-act. 56) ergibt
sich für Dezember 2010 eine Zahlung von entsprechenden Rentenleistungen in der Höhe
von Fr. 1'860.-. Für den hier massgebenden Zeitraum von Oktober 2009 bis März 2011 geht
aus den vorinstanzlichen Akten somit eine Rentenzahlung für die Beschwerdeführerin von
Fr. 1'680.- hervor. Die Vertreterin der Beschwerdeführerin berechnet für den besagten
Zeitraum hingegen zu viel bezogene Renten in der Höhe von lediglich Fr. 722.-. Sie reicht
eine Aufstellung der an die Mutter der Beschwerdeführerin geleisteten Rentenleistungen
ein, die sie nicht weiter belegt (BVGer-act. 1/3). Immerhin ist in dieser Aufstellung für den
Monat Dezember 2010 - entsprechend den vorinstanzlichen Angaben (SAK-act. 91, 106) -
aber ebenfalls eine Auszahlung von insgesamt Fr. 2'410.- bzw. eine Differenz von Fr.
1'860.- ersichtlich. Für die Monate Januar bis März 2011 bestätigt die Vertreterin in ihrer
Auflistung sodann zwar einen monatlichen Rentenbezug von Fr. 285.-, doch setzt sich
dieser laut ihren Angaben aus monatlichen Rentenleistungen von Fr. 190.- für die Mutter
der Beschwerdeführerin und Fr. 95.- für deren Bruder D._______ zusammen, weshalb in
diesen drei Monaten kein unrechtmässiger Rentenbezug bestehe (BVGer-act. 1/3). Aus der
aktenkundigen Abrechnung der Vorinstanz vom 23. März 2012 (SAK-act. 75) ergibt sich



aber, dass die Waisenrenten für D._______ für den Zeitraum von Dezember 2010 bis März
2012 erst im April 2012 ausbezahlt wurden, was in der seitens der Beschwerdeführerin
eingereichten Auflistung denn auch ausgewiesen ist. Die von Januar bis März 2011
unbestrittenermassen ausgerichteten monatlichen Rentenleistungen von jeweils insgesamt
Fr. 285.- (vgl. auch SAK-act. 91) setzen sich demnach aus der Witwenrente von Fr. 190.-
und der Waisenrente für die Beschwerdeführerin von Fr. 95.- zusammen. Daraus folgt, dass
die vorinstanzliche Ermittlung des Rückerstattungsbetrags von Fr. 1'680.- aufgrund der
vorliegenden Akten nachvollziehbar und korrekt ist. Eine Verletzung des rechtlichen
Gehörs liegt nicht vor. Es ist daher davon auszugehen, dass der an die Mutter der
Beschwerdeführerin ausgerichtete Betrag von Fr. 1'680.- unrechtmässig bezogen wurde.

E. 5
Sodann ist zu klären, ob die Vorinstanz zu Recht die Rückerstattung der von der Mutter der
Beschwerdeführerin bezogenen Leistungen von Fr. 1'680.- verlangt und diese Forderung
mit den für die Zeit ab November 2011 bis September 2012 zugesprochenen Leistungen
von Fr. 1'045.- verrechnet. Im angefochtenen Einspracheentscheid vom 30. August 2013
wurde die Rückerstattungsforderung von Fr. 1'680.- mit den der Beschwerdeführerin für
den Zeitraum November 2011 bis September 2012 zugesprochenen und unbestrittenen
Leistungen von insgesamt Fr. 1'045.- verrechnet. Allerdings war die Verfügung vom 13.
November 2012, welche von der Unrechtmässigkeit des Leistungsbezuges sowie der sich
daraus ergebenden Rückerstattungspflicht ausging, im Zeitpunkt der Verrechnung noch
nicht vollstreckbar im Sinne von Art. 54 ATSG bzw. Art. 39 VwVG: Der in dieser
Verfügung sinngemäss vorgenommene Entzug der aufschiebenden Wirkung einer
allfälligen Einsprache war unzulässig. Die in Art. 97 AHVG festgelegte Möglichkeit, auch
bei Verfügungen, die auf eine Geldleistung gerichtet ist, die aufschiebende Wirkung zu
entziehen, bezieht sich nämlich nicht auf die Rückerstattung der Leistung (vgl. BGE 130 V
407 E. 3; Kieser, ATSG-Kommentar, a.a.O., Art. 25 N. 10). Die besagte vorinstanzliche
Verfügung war überdies aufgrund der dagegen erhobenen Einsprache und Beschwerde gar
nie in Rechtskraft erwachsen. Die massgebliche Rückerstattungsforderung war somit nicht
verrechenbar. Die Verwaltung kann aber nicht Verrechnungen vornehmen und dem
Versicherten die gesetzlich vorgesehene Erlassmöglichkeit vorenthalten, bevor über die
geltend gemachte Rückerstattungsschuld abschliessend befunden worden ist (vgl. Urteil des
BGer C 21/07 vom 11. Februar 2008 E. 2.2). Zudem wurde hinsichtlich der Verrechnung
kein vorinstanzliches Einspracheverfahren im Sinne von Art. 52 ATSG durchgeführt.
Soweit (wie hier) eine Ausnahme oder eine Abweichung nicht vorgesehen ist, muss das
Einspracheverfahren aber zwingend durchlaufen werden (Kieser, ATSG-Kommentar,
a.a.O., Art. 52 N. 9). Im Übrigen enthält auch der angefochtene Einspracheentscheid vom
30. August 2013 keine Begründung der Verrechnung, so dass die Beschwerdeführerin sich
selbst im Beschwerdeverfahren dazu nicht angemessen äussern konnte. Eine Heilung der
festgestellten Gehörsverletzung kommt vorliegend auch deshalb nicht in Betracht, weil die
Verwaltung ihrer Pflicht, den rechtserheblichen Sachverhalt abzuklären, nicht
nachgekommen ist (vgl. Urteil des BVGer C-5605/2009 vom 3. Februar 2010 E. 3.4.7). Bei
der Verrechnung einer Rente ist nämlich grundsätzlich das betreibungsrechtliche
Existenzminimum zu wahren, was entsprechende Abklärungen erfordert (vgl. BGE 136 V
286 E. 6.1; RWL Rz. 10919 ff.). Aus den genannten Gründen erweist sich das
vorinstanzliche Vorgehen daher als nicht bundesrechtskonform.

E. 6



Die von Amtes wegen zu prüfende Frage der Verwirkung gemäss Art. 25 Abs. 2 ATSG
kann wie folgt beantwortet werden: Die Vorinstanz konnte bzw. musste frühestens nach
Vorliegen der Schreiben der Beschwerdeführerin bzw. ihrer Vertreterin am 2. August 2012
(SAK-act. 88) bzw. 18. September 2012 (SAK-act. 90) erkennen, dass aufgrund des
Studienabbruchs der Beschwerdeführerin im September 2009 die Voraussetzungen für eine
Rückerstattung der im Dezember 2010 bis März 2011 für den Zeitraum von Oktober 2009
bis März 2011 unrechtmässig bezogenen Rentenleistungen bestehen, weshalb sie im
November 2012 fristgemäss die Rückerstattungsverfügung erlassen hat.

E. 7
Die Beschwerdeführerin stellt in der Replik erstmals den Antrag, die Vorinstanz sei
anzuweisen, ihre "Sistierungsverfügung" aufzuheben und die ausstehenden Witwenrenten
unverzüglich auszuzahlen (BVGer-act. 10 S. 1). Weitere Angaben oder Unterlagen dazu
fehlen. Anfechtungsgegenstand bilden vorliegend lediglich die für die Beschwerdeführerin
(für Oktober 2009 bis März 2011) ausgerichteten bzw. (für November 2011 bis September
2012) zugesprochenen Waisenrenten. Die Voraussetzungen, um das vorliegende
Beschwerdeverfahren auf die aufgeworfene, ausserhalb dieses Anfechtungsgegenstandes
liegende, nicht spruchreife Frage der Witwenrente auszudehnen, sind nicht gegeben (vgl.
Kieser, ATSG-Kommentar, a.a.O., Art. 61 N. 56 mit weiteren Hinweisen). Auf den
entsprechenden Antrag der Beschwerdeführerin ist daher nicht einzutreten.

E. 8
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Beschwerde teilweise gutzuheissen und der
angefochtene Einspracheentscheid vom 30. August 2013 hinsichtlich der Verrechnung des
Rückforderungsbetrags von Fr. 1'680.- aufzuheben ist. Die Sache ist an die Vorinstanz
zurückzuweisen, damit diese nach Rechtskraft des vorliegenden Urteils bezüglich des
Erlasses der Rückerstattung sowie einer allfälligen Verrechnung ein rechtskonformes
Verwaltungsverfahren im Sinne der Erwägung 5 durchführe und anschliessend neu verfüge.
Im Übrigen ist die Beschwerde abzuweisen.

E. 9
Zu befinden bleibt über die Verfahrenskosten und eine allfällige Parteientschädigung.

E. 9.1
Das Verfahren ist für die Parteien kostenlos (Art. 85bis Abs. 2 AHVG), so dass keine
Verfahrenskosten zu erheben sind.

E. 9.2
Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für
ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zugesprochen werden (Art.
64 Abs. 1 VwVG). Da der teilweise obsiegenden Beschwerdeführerin, welche nicht
anwaltlich vertreten war, keine verhältnismässig hohen Kosten entstanden sind, ist ihr keine
Parteientschädigung zuzusprechen (vgl. Art. 64 Abs. 1 VwVG und Art. 7 ff. des
Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]).

E. 9.3
Die teilweise obsiegende SAK hat keinen Anspruch auf Parteientschädigung (Art. 7 Abs. 3
VGKE).
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